
63S:der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI.GP. 

19. 10. 1967 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1967 über das Tabakmonopdl (Tabak­

monopolgesetz 1967 - TabMG. 1967) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

. I. Allgemeine Bestimmungen 

Gegenstände des Tabakmonopols 

§ 1. (1) Im Zollgebiet (§ 1 des Zollgesetzes 
1955, BGBl. Nr. 129) sind nach den Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes dem Bund als Monopol­
gegenstände vorbehalten: 

a) Tabak, roh oder unverarbeitet, und Tabak­
abfälle der Nummer 24.01 des Zolltarifes 
(Zolltarifgesetz 1958, BGBl. Nr. 74); 

b) Tabak, verarbeitet, Tabakextrakte und 
Tabaklaugen der Nummer 24.02 des Zoll­
tarifes; 

c) Tabakersatzmittel, das sind Stoffe, die als 
Ersatz für Tabak zur gewerblichen Herstel­
lung von Waren bestimmt sind, die ent­
weder in die Nummer 24.02 des Zolltarifes 
gehören oder wie Waren dieser Nummer 
verwendet werden sollen; 

d) aus Tabakersatzmitteln hergestellte Waren, 
die nicht in die Nummer 24.02 des Zoll­
tarifes gehören, aber wie Waren dieser 
Nummer verwendet werden sollen. 

(2) Die im Abs. 1 lit. bund d bezeichneten 
Monopolgegenstände sind Tabakerzeugnisse im 
Sinne dieses Bundesgesetzes. 

Ein f uhr und Aus f uhr von Mon 0 p 0 1-
geg.enständen 

§ 2. (1) Die Einfuhr von Monopolgegenständen 
in das Zollgebiet ist verboten, soweit nicht Abs. 2 
Ausnahmen vorsieht. 

(2) Vom Einfuhr~erbot sind Monopolgegen­
stände ausgenommen, 

a) di~ dem Zollamt, dem sie nach den Zoll­
vorschriften zu stellen sind, ordnungsgemäß 
gestellt werden und 
1. für die Monopolverwaltung als Waren­

empfänger eingeführt werden, oder 
2. von jeglichen Eingangsabgaben freizu­

lassen sind, oder 

3. im Reiseverkehr, mit Ausnahme des 
kleinen Grenzverkehrs, über die ein­
gangsabgabenfrei belassene Menge (Z. 2) 
hinaus eingeführt werden, soweit die zu­
sätzliche Menge jene Menge nicht über­
steigt, für die Eingangsabgabenfreiheit zu 
gewähren ist, wenn solche Monopol­
gegenstände von Reisenden eingeführt 
werden, die aus einem europäischen Land 
kommen und ihren gewöhnlichen Wohn­
sitz im Zollgebiet außerhalb des Zoll­
grenzbezirkes haben, oder 

4. im Postverkehr als Geschenk für den 
Warenempfänger eingeführt werden und 
nicht zum Handel bestimmt sind, soweit 
sie das Zweifache der nach Z. 3 bewilli­
gungsfreien Menge nicht übersteigen, 
oder 

5. zum gebundenen Verkehr (Anweisungs­
oder Zollagerverkehr) abgefertigt oder 
beim Zollamt einstweilig niedergelegt 
werden, oder 

6. ohne zollamtlich abgefertigt worden zu 
sein, allenfalls nach einstweiliger Nieder­
legung, unverzüglich in das Zollausland 
zurückgebracht werden, oder 

7. unter Zollaufsicht vernichtet oder an 
den Bund preisgegeben werden; 

b) die einem Zollamt nicht gestellt werden 
müssen; 

c) für die eine monopolbehördliche Einfuhr­
bewilligung erteilt wird (Abs. 4). 

(3) In den Fällen des Abs. 2 Et. a Z. 5 ist eine 
nachfolgende Abfertigung zum freien Verkehr 
oder zum Vormerkverkehr nur zulässig, wenn 
eine der sonstigen im Abs. 2 angeführten Aus­
nahmen vom Einfuhrverbot zutrifft. Zum freien 
Verkehr oder zum Vormerkverkehr abgefertigte 
Monopolgegenstände gelten als von demjenigen 
eingeführt, auf dessen Antrag die Abfertigung 
vorgenommen wurde. Angewiesene, eingelagerte 
oder einstweilig niedergelegte Monopolgegen­
stände die nicht den Zollvorschriften gemäß ge­
steIlt, ~icht rechtmäßig ausgelagert oder der allge­
meinen Zollaufsicht entzogen wurden, gelten als 
von demjenigen verbotswidrig eingeführt, der 
die Stellungspflicht verletzt, die unrechtmäßige 
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2 635 der Beilagen 

Auslagerung vorgenommen oder die Monopol­
gegenstände der allgemeinen Zollaufsicht ent­
zogen hat; die zollrechtlichen Bestimmungen über 
die Verpflichtung zur Ersatzleistung für den ent­
fallenden Zoll werden hiedurch nicht berührt. 

(4) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
in Einzelfällen die Einfuhr von Monopolgegen­
ständen bewilligen, insoweit dieselben für den 
eigenen Bedarf des Warenempfängers und nicht 
zum Handel bestimmt sin'd. 

§ 3. Die Ausfuhr zollhängiger Monopolgegen­
stände über ein Grenzzollamt, über das der 
Straßenverkehr mit einem an das österreichische 
Zollgebiet angrenzenden ausländischen Zollaus­
schluß stattfindet, oder über eine Stelle, wo ein 
solcher Zollausschluß an ,das Zollgebiet grenzt, 
ist verboten. 

Monopolverwaltung 

§ 4. (1) Soweit in diesem oder einem anderen 
Bunde.sgesetz nicht anderes bestimmt ist, 
obliegt die Verwaltung des Tabakmonopols der 
Austria Tabakwerke Aktiengesellschaft vorm. 
Osterreichische Tabakregie. Zu der Verwaltung, 
die von der Gesellschaft zu besorgen ist, gehören 
insbesondere der Anbau, die Gewinnung und die 
Bearbeitung von Tabak (§ 1 Abs. 1 lit. a), die 
gewerbliche Herstellung aller anderen Monopol­
gegenstände und der Handel mit Monopolgegen­
ständen. 

(2) Wenn die Gesellschaft den Anbau, die Ge­
winnung und die Bearbeitung von Tabak (Abs~ 1) 
durch andere Personen besorgen läßt, ist diesen 
Personen innerhalb der mit ihnen getroffenen 
Vereinbarungen der Anbau, die Gewinnung und 
die Bearbeitung von Tabak erlaubt. 

(3) Die Gesellschaft hat für den Handel mit 
Tabakerzeugnissen im Zollgebiet, der nicht von 
ihr selbst oder ihren Konzernunternehmen (§ 15 
des Aktiengesetzes 1965, BGBl. Nr. 98) besorgt 
wird (Verschleiß), durch ihre Außenstellen in den 
einzelnen Bundesländern (Monopolverwaltungs­
stellen) Tabakverschleißer (§ 12) in der erforder­
lichen Anzahl und für bestimmte Standorte ver­
traglich zu bestellen. Der nach § 37 Abs. 1 er­
laubte Verkauf von Tabakerzeugnissen in Gast­
stätten gilt nicht als Verschleiß. 

Ver bot e n e Erz e u gun g, B e a r b e i­
tung und Verwendung von Mono­

polgegenständen 

§ 5. Cl) Es ist verboten, ahne Einverständnis 
der Austria Tabakwerke Aktiengesellschaft vorm. 
Osterreichische Tabakregie Tabak (§ 1 Abs. 1 
lit. a) anzubauen oder zu gewinnen oder ohne 
Einverständnis der Gesellschaft Monopolgegen­
stände gewerblich herzustellen (verbotene Er­
zeugung). 

(2) Als Gewinnung von Tabak im Sinne des 
Abs. 1 gilt auch das Pflegen von Tabak, der ohne 
Anbau wächst, und das Einsammeln oder Auf­
bewahren von Tabakpflanzen oder Teilen davon. 

(3) Bei der Erklärung des Einverständnisses 
zum Anbau oder zur Gewinnung von Tabak 
(§ I Abs. I lit. a) oder zur gewerblichen Her­
stellung von Monopolgegenständen hat die 
Gesellschaft nach kaufmännischen Grundsätzen 
vorzugehen. Das Einverständnis zum Anbau von 
Tabak darf nur für eine dazu geeignete be­
stimmte Fläche erklärt werden. Es ist davon ab­
hängig zu machen, daß sich der Tabakpflanzer 
den von der Gesellschaft gestellten Anbaubedin­
gungen unterwirft und sich verpflichtet, den ge­
wonnenen Tabak der Gesellschaft gegen das ver­
einbarte Entgelt abzuliefern; diese Bedingungen 
gelten nicht, wenn der Tabak ausschließlich zu 
Studienzwecken angebaut wird. 

§ 6. (1) Es ist verboten, ohne Einverständnis 
der Austria Tabakwerke Aktiengesellschaft vorm. 
Osterreichische Tabakregie Tabak (§ 1 Abs. 1 
lit. a) zu bearbeiten. Bei der Erklärung des Ein­
verständnisses hat die Gesellschaft nach kauf­
männischen Grundsätzen vorzugehen. 

(2) Unter Bearbeitung von Tabak im Sinne 
des Abs. 1 ist jede Art von Zurichtung zu ver­
stehen. 

§ 7. Es ist verboten, Tabak (§ 1 Abs.l lit. a), 
der an die Austria Tabakwerke Aktiengesellschaft 
vorm. Osterreichische Tabakregie abzuliefern ist 
oder an sie abgelief.ert wurde, von den Orten, 
wo er angebaut, gewonnen, bearbeitet oder auf­
bewahrt wird, zu entfernen und ihn dadurch 
der Ablieferung an die Gesellschaft oder ihrem 
Besitz zu entziehen, oder Tabak (§ 1 Abs. 1 
lit. a), der an die Gesellschaft abzuliefern ist, der 
Ablieferung dadm;ch zu .entziehen, daß er ver­
braucht oder jemandem überlassen oder ohne 
einen Zwang durch höhere Gewalt über den 
Zeitpunkt zurückbehalten wird, bis zu dem die 
Ablieferung hätte stattfinden sollen (verbotene 
Verwendung). 

Ver bot e rt e r H a n dei mit Mon 0 p 0 1-
gegenständen 

§ 8. (1) Der Handel mit Monopolgegenständen 
ist verboten, soweit er nicht von der Austria 
Tabakwerke Aktiengesellschaft vorm. Oster­
reichische Tabakregie oder ihren Konzernunter­
nehmen oder auf Grund einer monopolbehörd­
lichen Verschleißbewilligung (§ 13 Abs. 1 und 
§ 35) betrieben wird oder nicht gemäß § 37 
Abs. 1 erlaubt ist. 

(2) Unter dem Handel im Sinne des Abs. 1 ist 
der Vertrieb von Monopolgegenständen im Zoll­
gebiet zu verstehen. 
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Verbotene Verpfänd~ng von 
Monopolgegenständen 

§ 9. Monopolgegenstände dürfen nicht ver­
pfändet werden. Verbotswidrig abgeschlossene 
Pfandverträge sind nichtig. 

Nachschau durch Finanzämter 

§ 10. (1) Die Finanzämter sind befugt, bei Per­
sonen, von denen mit Grund anzunehmen ist, 
daß sie einer der Bestimmungen der §§ 5 bis 9 
zuwidergehandelt haben, Nachschau zu halten; 
§ 144 Abs. 2, § 145 Abs. 1 und § 146 der Bun­
desabgabenordnung, BGBL Nr. 194/1961, gelten 
sinngemäß. 

(2) Für die Durchführung der Nachschau sind 
die in der Anlage 1 zum Bundesgesetz vom 
6. Juli 1954, BGBL Nr. 149, ,in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 12/1955, angeführten 
Finanzämter, in Wien jedoch das Finanzamt für 
Verbrauchsteuern und Monopole, sachlich zu­
ständig. Ortlich zuständig ist jenes Finanzamt, 
das als erstes, mit der Sache befaßt wird oder 
einschreitet. 

Exekutionsbeschränkung 

§ 11. Monopolgegenstände im Sinne des § 1 
Abs. 1 lit. a, die mit der Verbindlichkeit der Ab­
lieferung an die Austria Tabakwerke Aktien­
gesellschaft vorm. Osterreichische Tabakregie an­
gebaut, gewonnen oder bearbeitet werden, sind 
der Exekution entzogen. 

11. Verschleiß von Tabakerzeugnissen 

Tabakverschleißer 

§ 12. Tabakverschleißer sind die von der 
Austria Tabakwerkf Aktiengesellschaft vorm. 
Osterreichische Tabakregie bestellten Tabak­
verleger (§ 14 Abs. 1) und Tabaktrafikanten (§ 15 
Abs. 1). Den Tabakverlegern und Tabaktrafikan­
ten ist der Verschleiß von Tabakerzeugnissen 
aus~chließlich vorbehalten. 

Mon 0 pol b e hör d I ich e Ver s chi e i ß­
bewilligung 

§ 13. (1) Den bestellten Tabakverschleißern ist 
vom Bundesministerium für Finanzen die mono­
polbehördliche Bewilligung zum Verschleiß von 
Tabakerzeugnissen zu erteilen. Die Bewilligung 
gilt für den im Bewilligungsbescheid angegebenen 
Standort. Sie tritt' außer Kraft, wenn der mit 
dem, Tabakverschleißer abgeschlossene Bestellungs­
vertrag erlischt. 

(2) Tabakverschleißer dürfen von der Austria 
Tabakwerke Aktiengesellschaft vorm. Oster­
reichische Tabakregie nur dann mit Tabakerzeug­
nissen beliefert werden, wenn sie die monopol­
behördliche Verschleiß bewilligung besitzen. 

Tabakverlage 

§ 14. (1) Tabakverlage sind Tabakverschleiß­
geschäfte, über welche die zum Verschleiß be­
stimmten Tabakerzeugnisse im Namen und für 
Rechnung der Austria Tabakwerke Aktiengesell­
schaft vorm. Osterreicbische Tabakregie an die 
Tabaktrafikanten verkauft werden. Die Inhaber 
~olcher Tabakverschleißgeschäfte sind Tabakver­
leger. 

(2) Ein selbständiger Tabakverlag ist ,ein 
Tabakverlag, der ausschließlich Tabakerzeugnisse 
oder neben Tabakerzeugnissen andere Waren nur 
in einem solchen Umfang führt, daß der Charak­
ter eines Tabakfachgeschäftes gewahrt bleibt. 
Alle anderen Tabakverlage srind nichtselbständige 
Tabakverlage. 

(3) In dem mit dem Tabakverleger abzuschlie­
ßenden Bestellungsvertrag ist auch zu bestimmen, 
welche Tabaktrafiken mit Tabakerzeugnissen zu 
versorgen sind. 

(4) Dem Tabakverleger steht eine Provision 
zu, deren Höhe von der Austria Tabakwerke 
Aktiengesellschaft vorm. Osterreichische Tabak­
regie nach Anhörung des Bundesgremiums der 
Tabakverschleißer zu bestimmen ist. Die Provi­
sion kann je nachdem verschieden hoch sein, ob 
es sich um einen selbständigen Tabakverlag, 
einen selbständigen Tabakverlag mit einer Ver­
lagstrafik (§ 15 Abs. 2), einen nichtselbständigen 
Tabakverlag oder einen nichtselbständigen Tabak­
verlag mit einer Verlagstrafik handelt. Die Pro­
vision muß für Inhaber von Tabakverlagen der­
selben Gruppe bei gleichen Absatzverhältnissen 
dasselbe Ausmaß haben. 

(5) Auf die Tabakverleger findet das Handels­
vertretergesetz, BGBL Nr. 348/1921, in der Fas­
sung des Bundesgesetzes vom 13. Juli 1960, 
BGBL Nr. 153, keine Anwendung. 

Tabaktrafiken 

§ 15. (1) Tabaktrafiken sind Tabakverschleiß­
geschäfte, in denen die zum Verschleiß bestimm­
ten Tabakerz~ugnisse nach Maßgabe der mit den 
Inhabern abgeschlossenen Bestellungsverträge im 
Namen und für Rechnung des Inhabers an jeder­
mann verkauft werden. Die Inhaber solcher 
Tabakverschleißgeschäfte sind Tabaktrafikanten. 

(2) Eine selbständige Tabaktrafik ist eine 
Tabaktrafik, die ausschließlich Tabakerzeugnisse 
oder neben Tabakerzeugnissen andere Waren nur 
in einem solchen Umfang führt, daß der Charak­

, ter eines Tabakfachgeschäftes gewahrt bleibt. Eine 
Verlagstrafik ist eine Tabaktrafik, die von einem 
Tabakverleger in Verbindung mit seinem Verlag 
geführt wird. Alle anderen Tabaktrafiken sind 
nichtselbständige Tabaktrafiken. 

(3) Den Tabaktrafikanten steht eine Handels­
spanne zu, deren Höhe von der Austria Tabak­
werke Aktiengesellschaft vorm. Osterreichische 
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Tabakregie nach Anhörung des Bundesgremiums 
der Tabakverschleißer zu bestimmen ist. Die 
Handelsspanne kann nach Waren gruppen und je 
nachdem verschieden hoch sein, ob es sich um 
eine selbständige Tabaktrafik, eine Verlagstrafik 
oder um eine nichtselbf>tändige Tabaktrafik han­
delt. Die Handelsspanne muß für alle Inhaber 
von Tabaktrafiken derselben Gruppe dasselbe 
Ausmaß haben. 

Allgemeine Vertragsbedingungen 

§ 16. (1) Die Austria Tabakwerke Aktiengesell­
schaft vorm. Osterreichische Tabakregie hat mit 
dem Bundesgremium der Tabakverschleißer allge­
meine Vertragsbedingungen für Tabakverleger 
und allgemeine Vertragsbedingungen für Tabak­
trafikanten zu vereinbaren und sie im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen. Diese 
allgemeinen Vertragsbedingungen sind Bestand­
teile der mit den Tabakverschleißern abzuschlie­
ßenden Bestellungsverträge. 

(2) Die allgemeinen Vertragsbedingungen für 
Tabakverleger müssen vorsehen, 

a) daß aus,schließlich der Bestellungsvertrag 
maßgebend ist, ob ein Tabakverlag ein 
selbständiger oder ein nichtselbständiger 
Tabakverlag ist, 

b) welche Geschäftszeiten einzuhalten sind, 
c) daß es den Tabakverlegern gestattet ist, 

falls sie die hiezu erforderlichen Berechti­
gun gen besitzen, in einem selbständigen 
Tabakverlag neben den Tabakerzeugnissen 
Papierwaren, Schreibwaren, Galanterie­
waren und Lederwaren bis zu einem solchen 
Umfang zu v.erkaufen, daß der Charakter 
eines Tabakfachgeschäftes gewahrt bleibt, 

d) aus welchen Gründen ein auf unbestimmte 
- Zeit abgeschlossener Vertrag gekündigt wer­

den kann und daß der Vertrag ohne Rück­
sicht darauf, ob er auf bestimmte oder un­
bestimmte Zeit abgeschlossen wurde, jeden­
falls durch den Tod des Tabakverlegers er­
lischt. 

(3) Die allgemeinen Vertragsbedingungen für 
Tabaktrafikanten müssen vorsehen, 

a) daß a'usschließlich der Bestellungsvertrag 
maßgebend ist, ob eine Tabaktrafik eine 
selbständige Tabaktrafik, eine Verlagstrafik 
oder eine nichtselbständige Tabaktrafik ist, 

b) wie beim Bezug -der Tabakerzeugnisse vor-
zugehen' ist, 

c) welche Geschäftszeiten einzuhalten sind, 
d) wie für die Tabakerzeugnisse zu werben ist, 
e) daß es den Tabaktrafikanten gestattet ist, 

falls sie die hiezu erforderlichen Berech­
tigungen besitzen, 

1. Stempelmarken, Postwertzeichyn und 
Fahrscheine für öffentliche Verkehrs­
mittel zu v.erkaufen, 

2. Totoannahmestellen und Lottokollek­
turen zu betreiben sowie Spielanteile von 
Lotterien und Tombolaspielen zu ver­
treiben, 

3. in einer selbständigen Tabaktrafik neben 
den Tabakerzeugnissen Zeitungen, Zeit­
schriften, Papierwaren, Schreibwaren, 
Galanteriewaren und Lederwaren bis zu 
einem solchen Umfang zu verkaufen, daß 
der Charakter eines Tabakfachgeschäftes 
gewahrt bleibt, 

f) aus welchen Gründen ein auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossener Vertrag gekündigt wer­
den kann und daß ,der Vertrag ohne Rück­
sicht darauf, ob er auf bestimmte oder un­
bestimmte Zeit abgeschlossen wurde, jeden­
falls durch den Tod des Tabaktrafikanten 
erlischt. 

Neuerrichtung und Verl'egung von 
Tabakverschleißgeschäften 

§ 17. (1) Ein Tabakverschleißgeschäft darf an 
einem Standort, an dem bisher noch kein solches 
Geschäft bestand, nur dann errichtet werden, 
wenn hiefür ei!). dringender Bedarf besteht und 
eine nicht zumutbare Schmälerung des Ertrages 

-benachbarter Tabakverschleißgeschäfte ausge­
schlossen erscheint. 

(2) Vor Neuerrichtung eines Tabakverschleiß­
geschäftes, bei einer Standortverlegung vor der 
entsprechenden Anderungdes Bestellungsvertrages, 
ist von der zuständigen Monopolverwaltungs­
stelle ein Gutachten des zustän.digen Landes­
gremiums der T abakverschleißer einzuholen. 
Wenn sich das Landesgremium gegen die Neu­
errichtung des Tabakverschleißgeschäftes oder 
gegen die Standortverlegung ausspricht, kann die 
Monopolverwaltungsstelle das Gutachten eines 
Beirates einholen, dem je ein Vertreter der Gene­
raldirektion der Austria Tabakwerke Aktien­
gesellschaft vorm. Osterreichische Tabakregie, des 
Bundesgremiums der Tabakverschleißer, der 
Monopolverwaltungsstelle und des Landesgre­
miums der Tabakverschleißer angehört. Vor Ab­
gabe des Gutachtens -dieses Beirates darf die Neu­
errichtung oder Standortverlegung nicht vorge­
nommen werden. 

(3) Der im Abs. 2 bezeichnete Beirat ist von 
der Generaldirektion der Austria Tabakwerke 
Aktiengesellschaft vorm. Osterreichische Tabak­
regie im Bedarfsfall einzuberufen. Der Beirat tagt 
unter dem Vorsitz des Vertreters der General­
direktion. Er ist beschlußfähig, wenn mindestens 
zwei Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmen­
gleichheit gilt als beschlossen, daß sich der Beirat 
gegen: die Neuerrichtung des Tabakverschleiß­
geschäftes oder die Standortverlegung ausspricht. 
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Verwendung von Automaten 

§ 18. (1) Jeder Tabaktrafikant ist berechtigt, 
für den Verschleiß von Tabakerzeugnissen auch 
Automaten zu verwenden, die in seinem Ge­
schäftslokal oder an der Außenfront desselben 
angebracht sind. 

(2) Die Verwendung anderer außerhalb des 
GeschäEtslokals befindlicher Automaten für den 
Verschleiß von Tabakerzeugnissen ist nur mit 
Einverständnis der zuständigen Monopolverwal­
tungsstelle gestattet; die Bestimmungen des § 17 
finden sinngemäß Anwendung. Die nach § 13 
Abs. 1 erteilte monopolbehördliche Verschleiß­
bewilligung ist auf den Standort des Automaten 
zu erweitern. 

Sonstige Verschleißvorschriften 

§ 19. Die Tabakerzeugnisse dürfen von den 
Tabakverschleißern nur zu den vom Bundes­
ministerium für Finanzen mit Zustimmung des 
Hauptausschusses des Nationalrates (Gesetz vom 
13. April 1920, StGB!. Nr. 180) festgesetzten und 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundgemach­
ten Inlandverschleißpreisen verkauft werden. 

§ 20. Den Tabakverschleißern ist es verboten, 
die zum Verschleiß .be&timmten Tabakerzeugnisse 
umzugestalten oder ihnen wie immer geartete 
fremde Stoffe zuzusetzen. 

§ 21. Die Austria Tabakwerke Aktiengesell­
schaft vorm. Osterreichische Tabakregie ist be­
rechtigt, in den Tabakverlagen in die Geschäfts­
gebarung Einsicht zu nehmen und die Vorräte an 
Tabakerzeugnissen auf Qualität zu prüfen .. 

III. Aussdireibung und Besetzung von Tabak­
verschleißgeschäften 

Aus sc h r e i b u n g von Tab a k­
verschleißgeschäften 

§ 22. (1) Der Bestellung eines Tabakverschlei­
ßers, die nicht nur vorläufig erfolgt (§ 35), hat 
eine Einladung zur Stellung von Anboten (Aus­
schreibung) vorauszugehen, soweit im § 23 nicht 
anderes bestimmt ist. Die Ausschreibung ist von 
der zuständigen Monopolverwaltungsstelle durch­
zuführen. 

(2) Die Ausschreibung ist bei der Monopolver­
waltungsstelle und bei dem für den Standort des 
Tabakverschleißgeschäftes zuständigen Gemeinde­
amt anzuschlagen. Sie ist außerdem mindestens 
in einer der im betreffenden Bundesland am 
meisten verbreiteten Tageszeitungen zu ver­
öffentlichen. Die Monopolverwaltungsstelle hat 
ferner das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung und auf dessen Verlangen die von ihm. 
namhaft gemachten Bewerberorganisationen so­
wie das zuständige Landesgremium der Tabak­
verschleißer zu verständigen. 

(3) Für die Stellung von Anboten ist eine Frist 
von mindestens einem Monat, gerechnet vom 
Tag des Anschlages der Ausschreibung an der An­
kündigungstafel . der Monopolverwaltungsstelle, 
zu setzen. 

§ 23. (1) Die Aus,schreibung hat zu entfallen, 
wenn gemäß § 26 der Bestellungsvertrag mit 
einem Angehörigen des bisherigen Inhabers eines 
selbständigen Tabakverschleißgeschäftes abzu­
schließen ist. 

(2) Die Ausschreibung ist nicht erforderlich, 
a) wenn ein neuerrichtetes Tabakverschleiß­

geschäft (§ 17) besetzt werden soll; 
b) wenn die Weiterführung eines selbständigen 

Tabakverschleißgeschäftes in einem be­
stimmten Geschäfts,lokal im Monopol­
interesse für notwendig erachtet wird und 
dieses Geschäftslokal einem im § 25 Abs. 1 
angeführten bevorzugten Bewerber allein 
zur Verfügung steht; 

c) wenn der Bestellungsvertrag mit dem In­
haber eines nichtselbständigen Tabakver­
schleißgeschäftes, das durch mehr als zwei 
Jahre' in Verbindung mit einem der 
Gewerbeordnung unterliegenden Gewerbe 
geführt wurde, erloschen ist und sich ein 
Geschäftsnachfolger um das Tabakver­
schleißgeschäft bewirbt; 

d) wenn sich um ein neu zu besetzendes 
Tabakverschleißgeschäft vor der Ausschrei­
bung ein Inhaber eines -selbständigen Tabak­
verschleißgeschäftes bewirbt und erklärt, 
daß im Falle der Annahme seines Anbotes 
der mit ihm abgeschlossene Bestellungsver­
trag als gekündigt anzus'ehen ist; 

e) wenn ein Tabakverschleißgeschäft nur in­
nerhalb einer bestimmten Frist betrieben 
werden soll; 

f) wenn für ein Tabakverschleißgeschäft trotz 
zweimaliger Ausschreibung desselben kein 
g.eeignetes Anbot g.estellt wurde. 

Ausschließungsgründe 

§ 24. (1) Das Anbot eines Bewerbers um ein 
Tabakvers'chleißgeschäft ist nicht zu berücksich­
tigen, wenn der Bewerber 

a) die österreichische Staatsbürgerschaft nicht 
besitzt und sich ein österreichischer Staats­
bürger bewirbt, bei dem kein Aus­
schließungsgrund nach 1>it. b bis g vorliegt, 
oder 

b) nicht voll g.eschäftsfähig ist, oder 
c) wegen eines V.erbrechens, wegen eines aus 

Gewinnsudlt begangenen Vergehens oder 
einer solchen Übertretung, wegen eines 
Vergehens nach den §§ 485 bis 486 c des 
Strafgesetzes oder wegen eines Finanzver­
gehens gerichtlich bestraft wurde und die 
Verurteilung noch nicht getilgt ist oder 
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wenn gegen ihn wegen des Verdachtes einer 
der b.ezeichneten strafbaren Handlungen 
ein g.erichdiches Strafverfahren anhängig 
ist, oder 

d) von der Finanzstrafbehörde wegen Abga­
benhinterziehung, Schmuggels, Hinterzie­
hung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben, 
Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. a 
des Finanzstrafgesetzes, BGBL Nr. 129/ 
1958, Hinterziehung von Monopoleinnah­
men, vorsätzlichen Eingriffs in ein staat­
liches Monopolrecht oder Monopolhehlerei 
nach § 46 Abs. 1 lit. ades Finanzstraf­
ges.etzes bestraft wurde, über ihn wegen 
eines solchen Finanzvergehens eine Geld­
strafe von mehr als 10.000 S oder neben 
einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe ver­
hängt wurde und seit der Rechtskraft der 
Bestrafung fünf Jahre noch nicht vergangen 
sind, oder 

e) ein Tabakversch1eißer oder eine Person ist, 
die mit einem Tabakverschleißer im ge­
meinsamen Haushalt lebt, und nicht die Er­
klärung vorliegt, daß im Falle der An­
nahme des gestellten Anbotes der mit dem 
Tabakverschleißer abgeschlossene Bestel­
lungsvertrag als gekündigt anzusehen ist, 
oder 

f) kein zum Betrieb des Tabakverlages oder 
der Tabaktrafik geeignetes Lokal zur Ver­
fügung hat, oder 

g) eine befriedigende Besorgung des Tabak­
verschleißes nicht ·erwarten läßt. 

(2) Ein Anbot, das von einem nicht voll ge­
schäftsfähigen Bewerber (Abs. 1 lit. b) durch 
seinen gesetzlichen Vertreter gestellt wird, kann 
mit Einv.erständnis der Besetzungskommiss·ion 
.(§ 28) zugelassen werden, wenn nach § 26 Abs. 1 
die Vergabe des frei gewordenen Tabakver­
schleißgeschäftes an einen Angehörigen des bis­
herigen Inhabers in Betracht kommt und der 
Bewerber ein leibliches Kind, Stiefkind oder 
Wahlkind des bisherigen Inhabers ist. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 lit. e kann das 
Anbot mit ·Einverständnis der Besetzungskom­
mission zugelassen werden. Bei der Prüfung, ob 
die im Abs. 1 lit. f oder g bezeichneten Um­
stände vorliegen, ist das zuständige Landes­
gremium der Tabakverschleißer anzuhören. 

(4) Wenn ein gestelltes Anbot nicht zu be­
rücksichtigen ist, hat dieS! die Monopolverwal­
tungsstelle dem Bewerber unter Angabe der 
Gründe schriftlich mitzuteilen. 

Abs. 3 des Kri.egsopferversorgungsgesetzes 1957, 
BGBL Nr. 152, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 2J2/1964, g.enannten Personen nach 
Maßgabe der aufgezählten Gesetzesbestimmungen 
bevor_zugt zu berücksichtigen. 

(2) Für die Auswahl unter mehreren Bewer­
bern um eine Tabaktrafik, denen aus dem glei­
ch,en Grund ein Vorzugsrecht zusteht, ist das 
Maß der Bedürftigkeit entscheidend. Hiebei ist 
nicht nur auf die Höhe des Einkommens, unab­
hängig von Versorgungsleistungen nach dem 
()pferfürsorgegesetz oder nach 'dem Kriegsopfer­
versorgungsgesetz 1957 sowie nach diesen oder 
anderen Gesetzen g.ewährten Zulagen, sondern 
auch auf die besonderen Verhältnisse des einzel­
nen FalIe·s, insbesondere auf die Zahl der in der 
Versorgung des Bewerbers stehenden Familien­
mitglieder, Bedacht zu nehmen. Unter mehreren 
gleich bedürftigen Vorzugsberech.tigten entschei­
det der Grad der Minderung der Erwerbsfähig­
keit, unter Erwerbsunfähigen gleichen Grades 
gebührt den erblindeten Kriegsbeschädigten der 
Vorzug. 

(3) Bei der Auswahl unter mehreren Bewer­
bern um einen Tabakverlag, denen aus dem 
gleichen Grund ein Vorzugsrech:r zusteht, ist ins­
besondere auf die für eine befriedigende Ver­
schleißführung erforderliche Geschäftstüchtigkeit 
und die Verfügung über voll entsprechende Ge­
schäftsräumlichkeiten Bedacht zu nehmen. 

Ansprüche der Angehörigen 
Tabakverschleißern 

von 

§ 26. (1) Hat der Inhaber eines selbständigen 
Tabakverschleißgeschäftes den Bestellungsvertrag 
gekündigt, weil er nach den für ihn geltenden 
Sozialvers~cherungsvorschriften die Voraussetzun­
gen für einen Pensionsanspruch aus dem Ver­
sicherungsfall des Alters erfüllt oder weil er in­
folge eines geistigen oder körperlichen Gebre­
chens zur Besorgung seines Tabakyc:-~chleiß­
geschäftes unfähig geworden ist, oder ist der In­
haber eines selbständigen Tabakverschleißgeschäf­
tes verstorben, dann ist das frei gewordene Ta­
bakverschleißg.eschäft an einen sich darum be­
werbenden Angehörigen des bisherigen Inhabers 
zu vergeben, wenn die in den Abs. 3 bis 5 
angeführten Voraussetzungen erfüllt sind und 
beim Bewerber kein Grund vorliegt, aus dem 
sein Anbot nicht zu berücksichtigen wäre (§ 24 
Abs. 1 bis 3). 

(2) Angehörige im Sinne des Abs. 1 sind der 
Ehegatte, mit dem di·e Haushaltsgemeinschaft 
besteht oder bis zum Tode des Tabakverschleißers 

Vor zug s r e c h te bestanden hat, leibliche Kinder, Stiefkinder, 
§ 25. (1) Bei der Vergabe von Tabakverschleiß- Schwiegerkinder oder Wahlkinder, letztere je­

geschäften sind die im § 7 des OPferfürsorge-1 doch nur dann, wenn sie nicht unter Umgehung 
gesetzes, BGBL Nr. 183/1947, in der Fassung des der Vors·chriften d~s a~lgemeinen bürger~ichen 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 259/1967, und im § 6 Gesetzbuches offensichtlIch deshalb an Kmdes-
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statt angenommen wurden, um ihnen die Bewer­
bung um das frei gewordene Tabakverschleiß­
geschäft zu ermöglichen. 

(3) Der Bewerber um das frei gewordene Ta­
bakverschleißgeschäft muß in demselben oder in 
einem anderen TabakversC!~leißgeschäft in den 
letzten fünf Jahren länger als ein Jahr zufrieden­
stellend tätig gewesen sein; dies gilt jedoch nicht, 
wenn der bisherige Inhaber nach dem Opferfür­
sorgegesetz oder dem Kriegsopferversorgungs­
gesetz 1957 Anspruch auf eine Pflegezulage, eine 
Blindenzulage oder die Rente eines Erwerbs­
unfähigen hat oder hatte und ihn der Bewerber 
betreut hat. Vom Erfordernis der längeren zu­
friedensteUenden Tätigkeit in einem Tabakver­
schleißgeschäft kann in den Fällen abgesehen 
werden, in denen sich ein Kind (Abs. 2) bewirbt. 

(4) Für den sich bewerbenden Angehörigen' 
muß eine wesentliche Erschwenmg seiner Existenz 
zu besorgen sein, falls das frei gewordene Tabak­
verschleißgeschäft nicht an ihn vergeben wird. 
Eine wesentliche Existenzerschwerung liegt vor, 
wenn der Bewerber über keine eigenen Ein­
künfte oder nur über Einkünfte verfügt, die zur 
Bestreitung seines Unterhaltes nicht ausreidlen, 
und sein Unterhalt bisher ganz oder teilweise 
aus den Erträgnissen des Tabakverschleißgeschäf­
tes bestritten wurde. 

(5) Der Angehörige muß sidl um das frei ge­
wordene Tabakverschleißgeschäft binnen einem 
Monat nac,~ dem Erlöschen des Bestellungsver­
trages des bisherigen Tabakverschleißers bei der 
zuständigen Monopolverwaltungsstelle beworben 
haben. Die Tage des Postlaufes werden in die 
Frist nicht eingerechnet. 

(6) Für die Auswahl unter mehreren anspruchs­
berechtigten Angehörigen ist das Maß der Be­
dürftigkeit entsdlcidend. Bei gleicher Bedürftig­
keit ist der Ehegatte vor den anderen Angehö­
rigen zu berücksichtigen. 

Auswahl unter mehreren nicht 
begünstigten Bewerbern 

§ 27. In Fällen, in denen kein Anbot eines 
gemäß § 25 Abs. 1 oder § 26 begünstigten 
Bewerbers zu berücksichtigen ist, ist die Aus­
wahl unter mehreren Bewerbern um das zu be­
setzende Tabakverschleißg.eschäft nach kaufmän­
nischen Grundsätzen zu treffen. 

B e se t z u n g von Tab a k ver s chI e i ß­
geschäften 

§ 28. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes angeordnet ist, bestimmt eine Besetzungs­
kommission, wer als Tabakverschleißer zu bestel­
len ist. Für den Bereich j.edes Bundeslandes ist 
eine Besetzungskommission zu bilden, die bei der 
Monopolverwaltungsstelle zusammentritt. 

(2) Die Besetzungskommission setzt sich aus je 
einem V,ertreter der Finanzlandesdirektion, der 
Monopolverwaltungsstelle, des Landesinvaliderr­
amtes, des Landesgremiums der Tabakver­
schleiß.er und der im Invalidenfürsorgebeirat 
(Bundesgesetz vom 3. Juli 1946, BGBl. Nr. 144, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 171/1954) am stärksten vertretenen Organi­
sation der Kriegsopfer zusammen. Sind im In­
validenfürsorgebeirat mehrere Organisationen 
der Kriegsopfer gleich stark vertreten, so hat die 
mit der größten Mitgliederzahl den Vertreter in 
die Besetzungskommission zu errtsenden. 

(3) Wenn sich unter den Bewerbern um ein 
Tabakverschleißgeschäft, deren Anbot zu berück­
sichtigen ist, ein Inhaber ,einer Amtsbescheini­
gung nach § 4 des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. 
Nr. 183/1947, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 58/1949, BGBl. Nr. 198/1949, BGBl. 
Nr. 77/1957 und BGBl. Nr. 101/1961, oder eine 
ihm gleichgestellte Person befindet, ist di·e Be­
setzungskommission um ,einen Vertreter der In...: 
haber von Amtsbescheinigungen zu e~weitern. 
Ist ein Kriegsblinder als Bewerber aufgetreten, 
dessen Anbot zu berücksichtigen ist, dann ist die 
Besetzungskommission um .einen Vertrete~ der 
Kriegsblinden zu erweitern. Diese Vertreter sind 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
namhaft zu machen. 

(4) Wenn ein Tabakverlag besetzt werden soll, 
ist die Besetzungskommission um einen Vertreter 
des Landesgremiums der Tabakverschleißer aus 
der Berufsgruppe der Tabakverleger zu erwei­
tern. 

(5) Die Stellen, die Zur Entsendung von Ver­
tretern in die Besetzungskommission berufen 
sind, und in den Fällen des Abs. 3 das Bu'ndes­
minist,erium für soziale Verwaltung haben der 
Monopolverwaltungsstelle die Vertreter (ständige 
Vertreter und Ersatzvertreter) bekanntzugeben. 
Die Besetzungskommission hat ihr,e Tätigkeit 
ohne Rücksicht darauf auszuüben, ob für alle in 
den Abs. 2 bis 4 bezeichneten Stellen und 
Personen Vertreter bekanntgegeben wurden. 

(6) Die Mitglieder der Besetzungskommission 
sind zur Verschwiegenheit über die Beratungen 
und Abstimmungen der Kommission sowie über 
alle Umstände verpflichtet, die ihnen bei Aus­
übung ihrer Funktion zur Kenntnis gelangen 
und deren Geheimhaltung im Monopolinteresse 
oder im Interesse eines Bewerbers um ein Ta­
bakverschleißgeschäft oder eines Tabakver­
schleißers gelegen ist. Der Vorsitzende kann 
einem Mitg!.ied, das die Verschwiegenheitspflicht 

. verletzt hat, das Stimmrecht aberkennen .. 

§ 29. (1) Die Sitzungen der Besetzungskommis­
sion finden nach Bedarf statt. Sie sind nicht 
öffentlich. 
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(2) Die Monopolverwaltungsstelle hat die I (3) Die Generaldirektion hat vor ihrer Be­
Sitzungen der Besetzungskommission anzuberau- schlußfassung einen zu bildenden Besetzungsbei­
men und die ihr namhaft gemachten, in Betracht rat anzuhören, der bei ihr zusammentritt. Der 
kommenden ständigen Vertreter (§ 28 Abs. 5) Besetzungsbeirat setzt sich aus je einem Vertre­
mindestens acht Tage vor jeder Sitzung unter ter des Bundesministeriums für Finanzen, der 
Bekanntgabe der Tagesordnung zu verständigen. Generaldirektion der Austria Tabakwerke Ak­

(3) Den Vorsitz in der Besetzungskommission 
führt der Vertreter der Finanzlandesdirektion. 
Die Besetzungskommission ist beschlußfähig, 
wenn mindestens der Vorsitzende und ein wei­
teres Mitglied anwesend sind. B,ei Stimmengleich­
heit entscheidet der Vorsitzende. 

(4) Über jede Sitzung der Besetzungskomrriis-
5ion ist eine Niederschrift aufzunehmen. Hiezu 
kann als Schriftführer ein Bediensteter der Mo­
nopolverwa1tungsstelle beigezogen werden. Die 
Niederschrift hat die Namen der Teilnehmer, die 
wesentlichen Vorkommnisse in der Sitzung, die 
Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse zu 
enthalten. Sie ist vom Vorsitzenden und vom 
Schriftführer zu unterfertigen und bei der Mo­
nopolverwaltungsstelle aufzubewahren. 

§ 30. Wenn zu einer Sitzung der Besetzungs­
kommission keiner der ordnungsmäßig verstän­
digten Vertreter (§ 29 Abs. 2) erschienen ist, 
kann die Monopolverwaltungsstelle in den auf 
der Tagesordnung dieser Sitzung stehenden Fäl­
len beSJtimmen, wer als Tabakverschleißer zu be­
stellen ist. 

§ 31. Vom Beschluß, wer als Tabakverschleißer 
zu bestellen ist (§ 28 Abs. 1 oder § 30), hat 
die Monopolverwaltungsstelle alle Bewerber, de­
ren Anhote zu berück'sichtigen waren, unter An­
gabe der Gründe s,chrift1ich zu verständigen. 

§ 32. (1) Bewerber, die nicht Zum Zug ge­
kommen sind, können binnen einem Monat nach 
Erhalt der im § 31, bezeichneten Verständigung 
bei der Monopolverwaltungsstelle schrliftlich be­
antragen, daß die Generaldirektion der Austria 
Tabakwerke Aktiengesellschaft vorm. österrei­
chische Tabakregie bestimme, wer in dem betref­
fenden Besetzungsfall als Tabakverschleißer zu 
bestellen ist. Binen solchen Antrag kann auch die 
Monopolverwahung'S'Stel1e binnen einem Monat 
nach dem Bes'chluß der Besetzungskommission 
.stellen. Die Generaldirektion hat nur solche An­
träge zu berücksichtigen, die eine Begründung 
emhalten, aus der hervorgeht, welche Einwen­
dungen gegen denim § 31 bezeichneten Beschluß 
erhoben werden. 

(2) Wird ein begründeter Amrag nach Abs. 1 
rechtzeitig gestellt, dann hat die Generaldirek­
tion binnen drei Monaten, gerechn~t vom Tag 
des Einlangens des Antrages, darüber zu be­
schließen. Wenn in einem Besetzungsfall mehrere 
Anträge gestellt wUl'den, läuft die Frist vom 
Tag des Einlangens des letzten Antrages. 

tiengesellschaft vorm. österreichische Tabakregie, 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung, 
des Bundesgremiums der Tabakverschleißer un'd 
der im § 28 Abs. 2 bezeichneten Organisation 
der Kriegsopfer zusammen. § 28 Abs. 3 ist sinn­
gemäß anzuwenden. In den Fällen des § 28 
Abs.4 ist der Besetzungsbeirat um einen Vertre­
ter des Bundesgr,emiums der Tabakverschleißer 
aus der Berufsgruppe der Tabakverleger zu er­
weitern. Personen, die Mitglieder einer Be­
setzungskommission sind, dürfen dem. Be­
setzungsbeirat nicht angehören. 

(4) Die Be,timmungen des § 28 Abs. 5 und 6 
und der §§ 29 und 30 finden auf den Besetzungs­
beirat und dessen Mitglieder sinngemäß mit der 
Maßgabe Anwendung, daß den Vorsitz der Ver­
treter des Bundesministeriums für Finanzen 
führt und daß an die Stelle der Monopolver­
waltungsstelle die Generaldirektion der Austria 
Tabakwerke Aktiengesellschaft vorm. österrei­
chische Tabakregie tritt. 

(5) Die Generaldirektion hat von ihrem Be­
schluß alle Bewerber, deren Anbote im betref­
fenden Besetzungsfall zu berücksichtig,en waren, 
unter Angabe der Gründe schriftlich zu verstän­
digen. 

§ 33. Wenn ein Tabakverschleißgeschäft nur 
innerhalb einer bestimmten Frist betrieben wer­
den soll, bestimmt die Monopolverwaltungsstelle 
im Einvernehmen mit dem zuständigen Landes­
gremium der Tabakverschleißer, wer als Tabak­
verschleiß er zu bestellen ist. 

Bestellung der Tabakverschleißer 

§ 34. (1) Die Monopolverwaltungsstelle hat 
jenen Bewerber um ein Tabakver:rchleißgeschäft 
Zum Tabakverschleißer zu bestellen, der von der 
Besetzungskommission, in den Fällen des § 32 
von der Generaldirektion der Austria Tabak­
werke Aktiengesellschaft vorm. österreichische 
Tabakregie und inden Fällen der §§ 30 und 33 
von ihr selbst hestimmtwurde. 

(2) Der Bestellungsvertrag (§ 16 Abs. 1) darf 
erst abgeschlossen werden, wenn kein Antrag im 
Sinne des § 32 Abs. 1 rechtzeitig gestellt wurde 
oder im Falle einer solchen AntragsteIlung die 
Generaldirektion bestimmt hat, wer als Tabak­
verschleißer zu bestellen ist. 

(3) Der Bestellungsrvertrag ist auf unbestimmte 
Zeit abzuschließen, es sei denn, daß von vorn­
herein feststeht, daß de.r Betrieb· des Tabakver­
schleißgeschäftes befristet sein wird. 
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(4) Schließt der im Abs. 1 bezeichnete Bewer­
ber den ihm angebotenen Bestellungsvertrag 
nicht binnen einer angemessenen Frist ab, die 
von der Monopolverwaltungs'stelle festzusetzen 
ist urrd mlndesnens einen Monat betragen muß, 
dann gilt sein Anbot als zurückgenommen. 

§ 35. Wenn ein Tabakverschleißgeschäft ver­
geben werden soll, weil der mit d'ern bisherigen 
Inhaber abgeschlossene Bestellungsvertrag erlo­
schen ist, kann die Monopolverwaltungsstelle 
für die Zeit bis zur ~estellungeines nach § 28 
Abs. 1, § 30, § 32 oder § 33 bestimmten Be­
werbers, längstens jedoch für zwei Jahre, einen 
von ihr bestimmten Tahakverschleißer vorläufig 
bestellen. Solchen Tabakversroleißern gilt mit 
ihrer Bestellung die monopolbehördliche Ver­
schleißbewilligung (§ 13 Abs. 1) für die Dauer 
der vorläufigen Bestellung als erteilt. 

§ 36. Die Monopolverwaltungsstelle hat, bevor 
sie einen Bestellungsv,ertrag kündigt, das zustän­
dige Landesgremium der Tabakverschleißer anzu­
hören. 

IV. Verkauf von Tabakerzeugnissen in Gast­
stätten 

§ 37. (1) Inhaber ei~er Konzession für das 
Gast- und Schankgewerbe, die keine mit diesem 
Gewerbe in Verbindung stehende Tabaktrafik 
führen, sind berechtigt, Tabakerzeugnisse, die sie 
in einer Tahaktrafik zu den Inlandverschleiß­
preisen ,erworben haben, innerhalb ihrer Be­
triebsräume, einschließlich der Gast.gärten, an 
ihre Gäste zu verkaufen; für den Verkauf kön­
nen auch Automaten v·erwendet werden. Das 
gleiche gilt für Besitzer von Weil1i- oder Obst­
gärten; denen der Ausschank des eigenen Erzeug­
nisses gestattet ist, für die Dauer des Ausschan­
kes. 

(2) Die im Abs. 1 bezeichneten Personen dür­
fen die Tabakerzeugnisse nur zu Preisen ver­
kaufen, die über den Inlandverschleißpre·isen 
liegen und die Inlandverschleißpreise um nicht 
mehr als zehn Prozent und den üblichen Bedie­
nungszuschlag übersteigen. 

V. Strafbestimmungen 

§ 38. (I) Zuwiderhandlungen gegen die Be­
stimmungen des § 8, soweit sie nicht Finanzver­
gehen nach den §§ 44 bis 46 des Finanzstraf­
geSletzes darstellen, und Zuwiderhandlungen 
gegen die Bestimmungen der §§ 19, 20 und 37 
Abs. 2 s'ind Finanzvergehen im Sinne des Finanz­
strafgesetzes und als Finanzol'dnungswidrigkeiten 
mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 S zu ahnden. 

(2) Die im § 1 Abs. 1 lit. a und c angeführten 
Monopolgegenstände sind Tabak und die im § 1 

Abs. 1 lit. bund dangeführten Monopolgegen­
stände Tabakwaren im Sinne des § 17 Abs. 4 
und des § 44 Abs. 2 lit. c des Finanzstrafg~setzes. 

VI. Obergangs- und Schluß bestimmungen 

§ 39. Die vor dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes vom Bundesministerium für Finanzen 
erteilten monopolbehördlichen Bewilligungen 
zum Verkauf von Tabakwaren gelten als' mono­
polbehördliche Verschleißbewilligungen nach § 13 
Abs. 1. 

§ 40. (1) Die i~ § 16 Abs. 1 und 2 vorge­
sehenen allgemeinen Vertragsbedingungen für 
Tabakverleger werden mit ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitu1.1g Bestandteile 
aller mit Tabakverlegern abgeschlossenen Bestel­
lungsverträge (aufgenommenen Bestellungsproto­
kolle), die zu diesem Zeitpunkt gültig sind. In 
diesen BeSitellungsverträgen (Bestellungsprotokol­
len) enthaltene Bestimmungen, die mit den all­
gemeinen Vertragsbedingungen im Widerspruch 
stehen, treten mit der Veröffentlichung der all­
gemeinen Vertragsbedingung.en außer Kraft. 

(2) Die im § 16 Abs. 1 und 3 vorgesehenen 
allgemeinen Vertragsbedingungen für Tabaktra­
fikanten werden mit ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung Bestandteile aller 
mit Tabaktrafikanten abgeschloss.enen Bestel­
lungsverträge (aufgenommenen Bestellungsproto­
kolle), die zu diesem Zeitpunkt gültig sind. In 
diesen Bestellungsverträgen (Bestellungsprotokol­
len) enthaltene Bestimmungen, die mit den all­
gemeinen Vertragsbedingungen im Widerspruch 
stehen, treten mit der Veröffentlichung der all­
gemeinen Vertragsbedingungen außer Kraft. 

(3) Bestimmungen in Bestellungsverträgen (Be­
stellungsprotokollen), die auf Vorschriften Bezug 
nehmen, welche mit dem Wirksamkeitsbeginn 
dieses Bundesgesetzes aufgehoben werden, blei­
ben. bis zur Veröff·entlichung der für den Tabak­
verschleißer geltenden allgemeinen Vertrags­
bedingungen in Kraft. 

§ 41. Personen, die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dieses Bundesges,etzes einem Beirat afr­
gehören, der nach den bisher in Geltung gestan­
denen Vorschriften für die Besetzung von Ta­
bakverschleißgeschäften Gutachten abgegeben 
hat, sind Mitglieder der Bes.etzungskommission 
(§ 28) für jenes Bundesland, für welches der Bei­
rat bestand, solange an ihrer Stelle kein anderer 
Vertreter (§ 28 Abs. 5) namhaft gemacht wird. 

§ 42. Mit dem Wirksamkeitsbeginn dies.es Bun­
desgesetzes werden aufgehoben 
1. das Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, BGBl. 

Nr. 186, über das Tabakmonopol, in der Fas­
sung der Bundesg,esetze BGBl. Nr. 129/1958, 
BGBl. Nr. 194/1961 und BGBl. Nr. 107/1962, 
SOWIe 
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2. alle anderen vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes erlassenen gesetzlichen oder auf 
Gesetzesstufe stehenden Vorschriften, welche 
die Besetzung, Neuerrichtul1'g oder. Auflassung 
von Tabakverschleißgeschäften betreffen oder 
das Tabakverschleißwesen regeln? insbesondere 
a) die Verordnung vom 10. Juni 1911, betref­

fend die Besetzung, Neuerrichtung und 
Auflassung der Tabakverschleißgeschäfte 
(T rafikbesetzurrgsvorschrift), Verordnungs­
blatt für den Dienstpereich des k. k. Fi-

vom 15. April 1927, BGBI. Nr. 137, be­
treffend die Besetzung der Verkaufsstellen 
des Tabakmonopols, in der Fassung der 
Verordnung BGBI. Nr. 53/1937, und 

d) die Verordnung vom 6. Juni 1932, Verord­
nungsblatt des Bundesministeriums für Fi­
nanzen Nr. 70, 

sowei t diese Vorschriften noch dem Rechtsbe­
stand angehören. 

§ 43. (1) Di'eses Bundesgesetz tritt am 1. Jän­
ner 1968 in Kraft. 

rranzministeriums Nr. 103, (2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
b) die Vorschriften betreff,end die Regelung ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich 

des Tabakverschleißwesens (Verleg'ervor- des § 5, soweit dieser den Anbau oder die Ge­
schrift, Trafikantenvorschrift, Vorschrift wirrnung von Tabak betrifft, im Einvernehmen 
für Spezialitätenverschleißer, Amtsunter- mit dem Bundesminister für Land- und Forst­
richt zu den Vorschriften über das Tabak- wirtschaft, hinsichtlich der §§ 9 und 11 im Ein­
verschleißwesen) vom 10. Juni 1911, Ver- vernehmen mit dem Bundesminister für Jus·tiz 
ordnungsblatt für den Dienstbereich des und hinsichtlich des § 28 Abs. 3 und 5 und des 
k. k. Finanzministeriums Nr. 104, § 32 Abs. 3 und 4, soweit deren Bestimmungen 

c)die Verordnung des Bundesministeriums I das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem betreffeQ., im Einv,ernehmen mit dem Bundes­
Bundesminisuerium für soziale Verwaltung minister für soziale Verwaltung, betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Vom Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, BGBL 
Nr. 186, über das Tabakmonopol, das zur Zeit 
seines Inkrafttretens 37 Paragraphen um faßte, 
stehen infolge mehrerer Novellierungen (Bundes­
gesetze BOBI. Nr. 129/1958, 194/1961 und 107/ 
1962) und Aufhebung einer Reihe von Bestim­
mungen durch den Verfassungsgerichtshof (Kund­
machung BGBI. Nr. 101/1957) nur mehr 21 Para­
graphen formell in Geltung, von denen zwei in­
zwischen gegenstandslos geworden sind. 

Dieses Bundesgesetz nimmt in seinem § 7 Be­
zug auf die "geltenden Besetzungs- und Ver­
schleißvorschriften", ohne dieselben näher zu be­
zeichnen. Bei diesen Vorschriften, welche die Be­
setzung der Tabakverschleißgeschäfte und den 
Tabakverschleiß betreffen, handelt es sich ins­
besondere um folgende: 
Verordnung vom 10. Juni 1911, betreffend die 

Besetzung, Neuerrichtung und Auflassung der 
Tabakverschleißgeschäfte (Trafikbesetzungsvor­
schrift), Verordnungsblatt für den Dienst­
bereich des k. k. Finanzministeriums Nr. 103, 

Vorschriften betreffend die Neuregelung des 
Tabakverschleißwesens (Verlegervorschrift, 
Trafikantenvorschrift, Vorschrift für Speziali-

tätenverschleißer, Amtsunterricht zu den Vor­
schriften über das Tabakverschleißwesen) vom 
10. Juni 1911, Verordnungsblatt für den 
Dienstbereich des k. k.Finanzministeriums 
Nr. 104, 

Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für, soziale Verwaltung vom 15. April 1927, 
BGBI. Nr. 137, betreffend die Besetzung der 
Verkaufsstellen des Tabakmonopols, in der 
Fassung der Verordnung BGBL Nr. 53/1937, 

Verordnung vom 6. Juni 1932, Verordnungsblatt 
des Bundesministeriums für Finanzen Nr. 70. 

Soweit in allen diesen Verordnungen Vor­
schriften enthalten waren, die eine behördliche 
Vollziehung des Tabakverschleißes vorsahen, 
wurden sie bereits durch das Bundesgesetz über 
das Tabakmonopol, BGBI. Nr. 186/1949, inhalt­
lich aufgehoben, weil dieses Bundesgesetz den ge­
samten Tabakverschleiß einschließlich der Bestel­
lung der Tabakverschleißer in die Privatrechts­
verwaltung übergeführt hat. Die dadurch be­
wirkten Knderungen der Vorschriften sind tief­
greifend. Von den noch gültigen Teilen der be­
zeichneten Verordnungen sind im Laufe der Zeit 
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zahlreiche Bestimmungen gegenstandslos oder 
praktisch unanwendbar geworden; andere Be­
stimmungen haben seit 1945 bei ihrer Hand­
habung wesentliche Anderungen erfahren. In An­
betracht der aus diesen Gründen unübersichtlichen 
und zum Teil sogar undurchsichtigen Rechtslage 
sind die Besetzungs- und Verschleiß vorschriften 
in ihrer derzeitigen Fassung vielen Tabakver­
schleißern kaum genügend bekannt und nur 
schwer zugänglich. Eine verläßliche Beurteilung, 
welche Besetzungs- und Verschleißvorschriften 
derzeit noch gelten und wie die geltende Fassung 
lautet, ist selbst für Fachleute äußerst schwierig. 

Die oben aufgezählten Besetzungs- und Ver­
schleißvorschriften wurden seinerzeit formell als 
Verordnungen erlassen, sie haben aber vom ver­
fassungs rechtlichen Gesichtspunkt betrachtet den 
Rang bundesgesetzlicher Vorschriften und können 
deshalb nur durch Bundesgesetz geändert oder 
aufgehoben werden. 

Das geltende Bundesgesetz über das Tabak­
monopol, BGBl. Nr. 186/1949, würde durch eine 
Einfügung der notwendigen neuen Besetzungs­
und Verschleißvorschriften unorganisch und un­
übersichtlich werden. Es erscheint deshalb zweck­
mäßiger, statt einer Novellierung dieses Bundes­
gesetzes ein neues Tabakmonopolgesetz zu 
schaffen, das die Bezeichnung "Tabakmonopol­
gesetz 1967" erhalten soll. Bei dieser gesetzlichen 
Neuregelung des Tabakmonopols sollen auch 
einige nicht das Tabakverschleißwesen betreffende 
Vorschriften verbessert und den heutigen Er­
fordernissen angepaßt werden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetz­
entwurfes wird bemerkt: 

Zu § 1: 

Die Monopolgegenstände sind so wie in den 
neueren Verbrauchsteuergesetzen (darunter auch 
im Tabaksteuergesetz 1962, BGBl. Nr. 107) unter 
Zuhilfenahme der Begriffsbestimmungen des Zoll­
tarifes umschrieben. Es handelt sich um dieselben 
Waren, die nach dem geltenden Bundesgesetz 
über das Tabakmonopol, BGBl. Nr. 186/1949, 
und der hiezu erlassenen Kundmachung des Bun­
desministeriums für Finanzen vom 24: Juni 1964, 
BGBl. Nr. -147, betreffend Tabakersatzmittel, 
Monopolgegenstände sind. 

Im Abs. 2 wird statt des im geltenden Tabak­
monopolgesetz gebrauchten Begriffes "Tabak­
waren" der Begriff "Tabakerzeugnisse" ver­
wendet, weil der Begriff "Tabakwaren" im Tabak­
steuergesetz 1962 vorkommt und dort eine 
andere Bedeutung hat. 

Zu §§ 2 und 3: 

Nach dem geltenden Tabakmonopolgesetz ist 
die Einfuhr und die Ausfuhr von Monopolgegen­
ständen ohne besondere Bewilligung des Bundes-

ministeriums für Finanzen verboten; Ausnahmen 
bestehen nur für die Monopolverwaltung, für 
Diplomaten, für den Reiseverkehr und für den 
kleinen Grenzverkehr. Die Durchfuhr kann vom 
Bundesministerium für Finanzen eingeschränkt 
oder verboten werden. 

Im vorliegenden Gesetzentwurf wird das Ein­
fuhrverbot beibehalten und das Ausfuhrverbot 
auf Ausfuhren zollhängiger Monopolgegenstände 
in ausländische Zollausschlüsse beschränkt, die an 
das österreichische Zollgebiet grenzen. Dieses Aus­
fuhrverbot hat gegenwärtig nur für Ausfuhren 
in das schweizerische Zollausschlußgebiet Sam­
nauntal Bedeutung. 

Eigene Bestimmungen über eine Beschränkung 
oder ein Verbot von Durchfuhren sind nicht vor­
gesehen, da bei jeder Durchfuhr eine Einfuhr und 
eine Ausfuhr stattfindet. Die Auslegung des Be­
griff'es "Durchfuhr" hat außerdem in der Praxis 
Schwierigkeiten verursacht. Auf Grund der Ver­
ordnung des Bundesministeriums für Finanzen 
vom 12. Juni 1964, BGBl. Nr. 127, ist derzeit die 
Durchfuhr von Tabakwaren mit dem Austritt 
über das Zollamt Martinsbnick oder das Zollamt 
Schalklhof verboten. über diese beiden Zollämter 
wickelt sich der Verkehr in das_ schweizerische 
Zollausschlußgebiet Samnauntal ab. An die Stelle 
dieses Durchfuhrverbotes tritt das im § 3 vor­
gesehene Ausfuhrverbot. 

Von den im § 2 Abs. 2 aufgezählten Aus­
nahmen ist die unter lit. a Z. 1 angeführte aus 
dem geltenden Recht übernommen. 

Unter die Ausnahmen nach § 2 Abs. 2 lit. a Z. 2 
fallen hauptsächlich Monopolgegenstände, die im 
Reiseverkehr, zu dem auch der kleine Grenz­
verkehr gehört, bis zu bestimmten Höchstmengen 
eingangsabgabenfrei eingeführt werden dürfen 
oder bei denen es sich um Diplomaten- oder 
Konsulargut handelt (siehe insbesondere §§ 14, 34 
und 40 des Zollgesetzes 1955 sowie §§ 1 und 2 
der Zollgesetz-Durchführungsverordnung, BGBl. 
Nr. 118/1962, in der Fassung der Verordnung 
BGBl. Nr. 140/1963). Im Reiseverkehr, mit Aus­
nahme des kleinen Grenzverkehrs, dürfen gegen­
wärtig über 17 Jahre alte Reisende, die ihren ge­
wöhnlichen Wohnsitz nicht im Zollgebiet haben, 
200 Zigaretten oder 50 Zigarren oder 250 Gramm 
Tabak oder eine Auswahl dieser Erzeugnisse bis 
zu 250 Gramm eingangs abgabenfrei, einführen; 
wenn der Reisende aus einem außereuropäischen 
Land kommt, sind die doppelten Mengen ein­
gangsabgabenfrei. Bei Einfuhren durch Reisende, 
die ihren gewöhnlichen Wohnsitz im Zollgebiet 
haben, sind 100 Zigaretten oder 20 Zigarren oder 
100 Gramm Tabak oder eine Auswahl dieser Er­
zeugnisse bis zu 100 Gramm eingangsabgabenfrei 
(gilt nicht für Einfuhren aus dem schweizerischen 
Zolla usschl ußgebiet Samna untal und für Einfuhren 
durch Bewohner des österreichischen Zollgrenz­
bezirkes); kommt der Reisende aus einem außer-
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europäischen Land, dann dürfen die doppelten 
Mengen eingangsabgabenfrei eingeführt werden. 

Die im § 2 Abs. 2 lit. a Z. 3 vorgesehene Aus­
nahme betrifft solche Einfuhren im Reiseverkehr, 
mit Ausnahme des kleinen Grenzverkehrs, für die 
keine Eingangsabgabenfreiheit gewährt wird, ins­
besondere weil die oben erwähnten Höchst­
mengen überschritten wurden. In solchen Fällen 
soll, soweit die betreffenden zusätzliche~ Mengen 
ein bestimmtes Ausmaß nicht übersteigen, die 
Einfuhr zulässig sein. Als Höchstmenge wurde 
jene Menge gewählt, die ein Reisender, der seinen 
gewöhnlichen Wohnsitz im Zollgebiet außerhalb 
des Zollgrenzbezirkes hat, nach den jeweils gel­
tenden einschlägigen Vorschriften aus einem 
europäischen Land eingangsabgabenfrei einführen 
darf (zum Beispiel 100 Zigaretten, siehe oben). 
Ein solcher Reisender kann demnach zum Bei­
spiel aus einem europäischen Land insgesamt 
200 Zigaretten bewilligungsfrei einführen, davon 
100 auf Grund der Z. 2 (eingangsabgabenfrei) und 
100 auf Grund der Z. 3 (eingangsabgabenpflichtig). 
Für einen Reisenden mit dem gewöhnlichen 
Wohnsitz außerhalb des Zollgebietes würde in 
einem solchen Fall die bewilligungsfreie Menge 
300 Stück (200 nach Z. 2 und 100 nach Z. 3) be­
tragen. 

Bei den Mengen, die nach § 2 Abs. 2 lit. a Z. 4 
als Geschenksendungen bewilligungsfrei sind, 
handelt es sich, wie sich aus den obigen Aus­
führungen ergibt, derzeit um 200 Zigaretten oder 
40 Zigaretten oder 200 Gramm Tabak oder eine 
Auswahl dieser Erzeugnisse bis zu 200 Gramm. 

Die Bestimmung des § 2 Abs. 2 lit. a Z. 5 ist 
vor allem für Durchfuhren von Bedeutung. 

deren Alleinaktionär der Bund ist. Abs. 1 enthält 
eine Aufzählung der wichtigsten in die Privat­
wirtschaftsverwaltung fallenden, von der Gesell­
schaft zu besorgenden Monopolangelegenheiten; 
es handelt sich hiebei hauptsächlich um die mit 
dem Tabakanbau zusammenhängenden Agenden 
und die kommerziellen Aufgaben der Monopol­
verwaltung. 

Hoheitliche (behördliche) Aufgaben ergeben 
sich aus den §§ 2, 10, 13, 19 und 38 des v~r­
liegenden Gesetzentwurfes sowie aus § 10 Abs. 1 
und § 11 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den 
Aufbau der Abgabenverwaltung des Bundes, 
BGBL Nr. 149/1954, in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBL Nr. 12/1955, und § 58 Abs. 1 des 
Finanzstrafgesetzes, BGBL Nr. 129/1958. 

Für den Anbau von Rohtabak vergibt die 
Austria Tabakwerke AG. vorm. Österreichische 
Tabakregie alljährlich Anbaulizenzen für be­
stimmte Flächen und stellt die benötigten Tabak­
samen zur Verfügung. 

Abs. 3 bildet die rechtliche Grundlage für das 
bestehende Verschleißsystem, nach welchem die 
Tabakerzeugnisse über die Tabakverlage an die 
Tabaktrafiken geliefert werden, wo die Abgabe 
an die Verbraucher erfolgt. Die Austria Tabak­
werke AG. vorm. österreichische Tabakregie gibt 
Tabakerzeugnisse nur in Ausnahmefällen selbst 
an Verbraucher ab (vor allem bei Messen und 
anderen Großveranstaltungen). Der Begriff "Ver­
schleiß" umfaßt den Vertrieb der Tabakerzeug­
nisse durch die Tabakverleger und Tabaktrafi­
kanten. Die Gesellschaft ist zur Bestellung der 
erforderlichen Anzahl von Tabakverschleißern 
gesetzlich verpflichtet. 

§ 2 Abs. 2 lit. a Z. 6 trägt insbesondere jenen 
Fällen Rechnung, in denen mangels Vorliegens Zu §§ 5 bis 10: . 
einer Einfuhrbewilligung (siehe § 2 Abs. 2 lit. c Die in den §§ 5 bis 9 aufgestellten Verbote, 
und Abs. 4) die zollamtliche Abfertigung ver- welche auch im geltenden Tabakmonopolgesetz 
weigert wird und die Monopolgegenstände des- enthalten sind, sollen unbefugten Eingriffen in 
halb wieder ausgeführt werden. die Monopolrechte entgegenwirken. Zuwider-

Die im § 2 Abs. 2 lit. b vorgesehene Ausnahme handlungen werden als Finanzvergehen nach 
ist für Postsendungen im Zwischenauslandsver- §§ 44 bis 46 des Finanzstrafgesetzes, BGBL 
kehr und für die Durchfuhr von Postsendungen Nr. 129/1958, geahndet. Bei Zuwiderhandlungen 
von Bedeutung (siehe § 127 Abs. 12 und § 166 gegen § 8 kommt auch eine Ahndung nach § 38 
des Zollgesetzes 1955). Abs. 1 des vorliegenden Gesetzentwurfes in Be-

Die im § 2 Abs. 2 lit. c und Abs. 4 vorgesehene tracht (siehe die Erläuterungen zu § 38). 
Einfuhrbewilligungist auf Einfuhren nicht zum Zum Vertrieb von Monopolgegertständen (§ 8 
Handel bestimmter Monopolgegenstände be- Abs. 2) zählt auch eine Vermittlertätigkeit. 
schrä~kt, weil die kommerziellen :Einfuh~en. der I § 10 sieht behördliche Aufsichtsrnaßnahmen 
Austna Tabakwerke AG. vorm. Österreichische vor, welche die Einhaltung der erwähnten Ver­
Tabakregie obliegen (siehe § 4 Abs. 1) und nach bote sichern sollen. Die im Abs. 1 bezeichneten 
§ 2 Abs. 2 lit. a Z. 1 vom Einfuhrverbot aus- Vorschriften der Bundesabgabenordnung regeln 
genommen sind. die Befugnisse, die den Behörden bei der Aus­

Zu § 4: 

Di'e Verwaltung des Tabakmonopols ist, soweit 
sie nicht ausdrücklich der Hoheitsverwaltung vor­
behalten wird, der Austria Tabakwerke AG. 
vorm. Österreichische Tabakregie zugewiesen, 

übung der Nachschau zustehen. Die Zuständig­
keitsbestimmungen des Abs. 2 sind erforderlich, 
weil nach dem Bundesgesetz BGBL Nr. 149/1954 
den Finanzä~tern die Handhabung der Monopol­
vorschriften nur ins10weit obliegt als ihnen diese 
durch Gesetz übertragen ist. 
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Zu § 11: 

Die vorgesehene Exekutionsbeschräpkung be­
steht bereits nach dem geltenden Tabakmonopol­
gesetz. 

Zu §§ 12 und 13: 

Den von der Austria Tabakwerke AG. vorm. 
österreichische Tabakregie vertraglich bestellten 
Tabakverschleißern (§ 4 Abs. 3, § 12) wird nach 
§ 13 Abs. 1 durch einen Bescheid des Bundes­
ministeriums für Finanzen die behördliche Be­
willigung zum Verschleiß .von Tabakerzeugnissen 
erteilt. Die Berechtigung des einzelnen Tabak­
verlegers oder Tabaktrafikanten gründet sich 
demnach auf einen Hoheitsakt der obersten 
Monopolbehörde. Der Verschleiß von Tabak­
erzeugnissen im Sinne des § 4 Abs. 3 steht nur 
den mit einer solchen Lizenz ausgestatteten Per­
sonen zu. 

Ein Tabakverschleißer, der die monopolbehörd­
liche Verschleißbewilligung nicht besitzt, würde 
gegen das im § 8 Abs. 1 statuierte Verbot des 
Handels mit Monopolgegenständen verstoßen 
und sich strafbar machen. 

Zu §§ 14 und 15: 

Die Tabakverleger geben die Tabakerzeugnisse 
im Namen und für Rechnung der Austria Tabak­
werke AG. vorm. österreichische Tabakregie an 
die Tabaktrafikanten ab. Eine solche Tätigkeit 
entspricht der eines Handelsvertreters. Mit Rück­
sicht auf die besonderen Verhältnisse des Tabak­
verschleißes wird jedoch durch § 14 Abs. 5 die 
Anwendung des Handelsvertretergesetzes auf die 
Tabakverleger ausgeschlossen. 

Die Provisionen und Handelsspannen sind nach 
der Einteilung der Tabakverlage und der Tabak­
trafiken in die verschiedenen Kategorien ab­
gestuft. 

Zu § 16: 

Die allgemeinen Vertragsbedingungen für 
Tabakverleger und die allgemeinen Vertrags­
bedingungen für Tabaktrafikanten sollen die 
Rechtsverhältnisse zwischen der Austria Tabak­
werke AG. vorm. österreichische Tabakregie und 
den Tabakverschleißern allgemein regeln, sie sind 
kraft gesetzlicher Anordnung Bestandteile der 
. abzuschließenden Bestellungsverträge. Abs. 2 
und 3 enthalten eine Aufzählung jener Bestim­
mungen, die in den allgemeinen Vertrags­
bedingungen enthalten sein müssen. Dies schließt 
nicht aus, daß darin noch weitere Einzelheiten 
des zivilrechtlichen Vertragsverhältnisses geregelt 
werden, das zwischen der Austria Tabakwerke 
AG. vorm. österreichische Tabakregie und dem 
einzelnen Tabakverschleißer besteht. 

Zu § 17: 

Die Neuerrichtung oder Verlegung eines Tabak­
verschleißgeschäftes kann sich auf die Absatz- und 
Erttagsverhältnisse bestehender Tabakverschleiß­
geschäfte unter Umständen in erheblichem Maße 
auswirken. Die Bestimmungen dieses Paragraphen 
sehen deshalb vor, daß nicht nur geprüft wird, 
ob die Neuerrichtung oder die Standortverlegung 
notwendig ist, sondern auch, ob und in welchem 
Maße die wirtschaftliche Existenz benachbarter 
Tabakverschleißer beeinträchtigt werden könnte. 
Die für die Prüfung vorgesehene Vorgangsweise 
gewährleistet, daß alle zu berücksichtigenden 
Interessen entsprechend geltend gemacht werden 
können. 

Zu § 18: 

Der Verwendung von Warenautomaten kommt 
immer größere Bedeutung zu. Es steht jedem 
Tabaktrafikanten frei, Automaten für Tabak­
erzeugnisse in seinem Geschäftslokal aufzustellen 
oder an dessen Außenfront anzubringen. Beim 
Betrieb anderer außerhalb des Geschäftslokales 
befindlicher Automaten (sogenannte dislozierte 
Automaten) spielen die in den Erläuterungen zu 
§ 17 erwähnten Gesichtspunkte eine Rolle. Für 
den Betrieb solcher Automaten ist deshalb das 
Einverständnis der Monopolverwaltungsstelle und 
die entsprechende Ergänzung der monopol­
behördlichen Verschleißbewilligung erforderlich. 

Zu §§ 19 und 20: 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen 
dieser Paragraphen werden nach § 38 Abs. 1 als 
Finanzordnungswidrigkeiten geahndet. 

Zu § 21: 

Die Austria Tabakwerke AG. vorm. öster­
reichische Tabakregie muß die hier vorgesehenen 
Oberprüfungsmöglichkeiten haben, weil die 
Tabakverleger die Tabakerzeugnisse im Namen 
und für Re~nung der Gesellschaft an die Tabak­
crafikanten abgeben (siehe auch die Erläuterungen 
zu §§ 14 und 15). 

Zu §§ 22 und 23: 

So wie bisher soll der Besetzung eines Tabak­
verschleißgeschäftes, von wenigen Ausnahme­
fällen abgesehen, eine Ausschreibung vorangehen . 
Die Ausschreibung hat zu unterbleiben, wenn 
ein frei gewordenes Tabakverschleißgeschäft an 
einen Angehörigen des bisherigen Inhabers zu 
vergeben ist (siehe § 23 Abs. 1 und § 26) oder 
wenn die Bestellung des Tabakverschleißers nur 
vorläufig erfolgt (siehe § 22 Abs. 1 und § 35). 

Wenn eine der im § 23 Abs. 2 aufgezählten 
Voraussetzungen zutrifft, ist eine Ausschreibung 

. I 
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nicht erforderlich, sie kann jedoch vorgenommen 
werden. In den Fällen der lit. abis c tritt 
meistens nur ein einziger zu berücksichtigender 
Bewerber auf. In den Fällen der lit. d wird in der 
Regel das aufgegebene Tabakverschleißgeschäft 
neu zu besetzen sein. 

Zu § 24: 

Im Interesse einer klaglosen Versorgung der 
Bevölkerung mit Tabakerzeugnissen, für die die 
Austria Tabakwerke AG. vorm. Osterreichische 
Tabakregie als Monopolunternehmen des Bundes 
Gewähr zu bieten hat, muß von den Bewerbern 
um ein Tabakverschleißgeschäft verlangt werden, 
daß sie die erforderliche Befähigung und Ver­
trauenswürdigkeit besitzen und über ein geeig­
netes Geschäftslokal verfügen. § 24 zählt deshalb 
bestimmte Umstände auf, bei deren Vorliegen 
ein Anbot nicht berücksichtigt werden darf. 
Abs. 1 lit. e und Abs. 3 erster Satz treffen Vor­
sorge, daß es zu keiner unerwünschten Kumu­
lierung von Tabakverschleißgeschäften in einer 
Hand kommt. Abs. 2 soll insbesondere den Inter­
essen unversorgter minderjähriger Kinder ver­
storbener Tabakverschleißer Rechnung tragen. 

Zu §§ 25 und 26: 

Bei der Vergabe von Tabakverschleißgeschäften 
sollen Opferbefürsorgte, Kriegsopfer und deren 
Hinterbliebene sowie nahe Angehörige von 
Tabakverschleißern vor anderen Bewerbern zum 
Zug kommen. Hiefür sind einerseits Gesichts­
punkte der öffentlichen Fürsorge maßgebend, 
andererseits soll in Fällen, in denen der Inhaber 
eines selbständigen Tabakverschleißgeschäftes 
stirbt oder seinen Beruf infolge Alters oder 
Krankheit aufgibt, das Tabakverschleißgeschäft 
den nächsten Angehörigen erhalten bleiben, wenn 
sonst deren wirtschaftliche Existenz wesentlich 
erschwert wäre. 

Die Vorzugsrechte der Opferbefürsorgten sind 
im § 7, des Opferfürsorgegesetzes und die der 
Kriegsopfer im § 6 Abs. 3 des Kriegsopferver­
sorgungsgesetzes 1957 geregelt. Nach § 7 des 
Opferfürsorgegesetzes sind bei der Vergabe von 
Tabakhauptverlagen 75% und bei der Vergabe 
anderer Tabakverschleißgeschäfte 33% der jeweils 
frei werdenden Geschäfte an Bewerber mit einer 
Amtsbescheinigung (§ 4 des Gesetzes) zu ver­
geben, insoweit genügend Bewerbungen von ge­
eigneten Anspruchsberechtigten vorhanden sind. 
Inhaber eines Opferausweises sind den Inhabern 
einer Amtsbescheinigung gleichgestellt. Nach § 6 
Abs. 3 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 
genießen bei der Erteilung von Befugnissen zur 
Führung von Tabakverschleißgeschäften jeder Art 
Empfänger einer Beschädigtenrente, Witwenrente 

. oder Witwenbeihilfe vor anderen Bewerbern ein 
unbedingtes Vorzugsrecht. 

§ 25 Abs. 2 und 3 regeln, wer zum Zug kommt, 
wenn Bewerbungen mehrerer Personen, denen 
aus dem gleichen Grund ein Vorzugsrecht zu­
steht, zusammentreffen. 

Wenn sich um ein frei gewordenes selbständiges 
Tabakverschleißgeschäft ein Angehöriger des bis­
herigen Inhabers bewirbt, auf den die Voraus­
setzungen des § .26 zutreffen, entfällt eine Aus­
schreibung dieses Tabakverschleißgeschäftes (siehe 
§ 23 Abs. 1). 

Unter dem Unterhalt im Sinne des § 26 Abs. 4 
zweiter Satz ist der standesgemäße Unterhalt zu 
verstehen. . 

Zu § 27: 

Bei der Auswahl unter mehreren nicht be­
günstigten Bewerbern wird in der Regel derjenige 
zum Zug kommen, von dem der größte Verkaufs­
erfolg zu erwarten ist. 

Zu §§ 28 bis 31: 

Bei der Vergabe von Tabakverschleißgeschäften 
muß auf die Monopolinteressen und die Interessen 
der Inhaber bestehender Tabakverschleißgeschäfte 
Bedacht genommen werden; auch die gesetzlidien 
Vorzugs rechte spielen eine wichtige Rolle. Wegen 
der Verschiedenartigkeit der zu beachtenden Ge­
sichtspunkte sollen die zum Zug kommenden Be­
werber um Tabakverschleißgeschäfte in der Regel 
von Besetzungskommissionen ausgewählt werden, 
denen Vertr,eter -der Finanzlandesdirektionen, der 
Austria Tabakwerke AG. vorm. Osterreichische 
Tabakregie, der Landesinvalidenämter, der Lan­
desgremien der Tabakverschleißer sowie der 
Kriegsopfer und der Opferbefürsorgten ange­
hören. Zum Unterschied von den nach § 5 der 
Verordnung BGBI. Nr. 137/1927 in der Fassung 
der Verordnung BGBL Nr. 53/1937 eingerichteten 
Beiräten (den sogenannten Besetzungsbeiräten) 
sollen die Besetzungskommissionen keine be­
ratende Funktion haben, sondern selbst entschei­
den, wer im Einzelfall als Tabakverschleißer zu 
bestellen ist. 

Die Ausnahmen, auf welche § 28 Abs. 1 erster 
Satz hinweist, finden sich in den §§ 30, 32, 33 
und 35. Das Verfahren bei den Besetzungskom­
mlSSlOnen regeln die §§ 29 und 31. 

Zu § 32: 

In' Fällen, in denen mehrere zu berücksichti­
gende Anbote gestellt wurden, räumt § 32 jenen 
Anbotstellern, die nicht zum Zug gekommen sind, 
sowie der zuständigen Monopolverwaltungsstelle 
die Möglichkeit ein, eine überprüfung des Be­
setzungsfalles durch die Generaldirektion der 
Austria Tabakwerke AG. vorm. Osterreichische 
Tabakregie herbeizuführen. Diese muß vor ihrer 
Beschlußfassung einen Besetzungsbeirat anhören, 
dessen Zusammensetzung im Abs. 3 geregelt wird. 

635 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)14 von 16

www.parlament.gv.at



635 der Beilagen 15 

Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einer Be­
setzungskommission und im Besetzungsbeirat 1st 
ausgeschlossen. 

Zu § 33: 

Für Fälle, in denen ein Tabakverschleißgeschäft 
nur befristet betrieben werden soll, ist ein ab­
gekürztes Verfahren ohne Befassung der Be­
setzungskömmission vorgesehen. 

Zu §§ 34 bis 36: 

Der Bestellungsvertrag 'wird zwischen der 
Austria Tabakwerke AG. vorm. Osterreichische 
Tabakregie und dem ausgewählten Bewerber um 
das Tabakverschleißgeschäft abgeschlossen und 
regelt die Rechte und Pflichten der beiden Ver­
tragspartner aus dem zwischen ihnen bestehenden 
zivilrechtlichen Verhältnis. Die allgemeinen Ver­
tragsbedingungen (§ 16) sind Bestandteile des Be­
stellungsvertrages. Dem bestellten Tabakver­
schleißer erteilt das Bundesministerium für 
Finanzen die monopolbehördliche Verschleiß­
bewilligung (§ 13 Abs. 1). 

Bei der' vorläufigen Bestellung eines Tabak­
verschleißers, die sich meistens dann als notwendig 
erweist, wenn die ununterbrochene Weiter­
führung eines Tabakverschleißgeschäftes gesichert 
werden soll, unterbleibt eine Befassung der Be­
setzungskommission (Ausnahme zu § 28 Abs. 1). 
Zur Vereinfachung des Verfahrens wird in diesen 
Fällen die monopolbehördliche Verschleißbewilli­
gung nicht bescheidmäßig ausgefertigt, sondern 
gilt kraft Gesetzes als erteilt (§ 35). 

Wenn die Austria Tabakwerke AG. vorm. 
österreichische Tabakregie einen Bestellungsver­
trag zu kündigen beabsichtigt, soll die Berufs­
vertretung des betroffenen Tabakverschleißers 
vor der Kündigung Gelegenheit zu einer Auße­
rung haben (§ 36). 

Zu § 37: 

Die Inhaber von konzessionierten Gast- und 
Schankbetrieben und die Buschenschenker sollen 
so wie bisher zum Verkauf von Tabakerzeug­
nissen an ihre Gäste berechtigt sein. Wegen der 
Beschränkung des Verkaufes an einen bestimmten 
Kundenkreis sprechen die bisher geltenden Vor­
schriften in diesen Fällen von "nichtöffentlichen 
Trafiken (Haustrafiken)". Diese Bezeichnung wird 
nicht übernommen, weil die Bezeichnungen 
"Tabaktrafik" und "Tabaktrafikant" den im § 15 
Abs. 1 angeführten Tabakverschleißgeschäften 
und deren Inhabern vorbehalten bleiben sollen. 
Der durch Abs. 1 erfaßte Verkauf von Tabak­
erzeugnissen in Gaststätten fällt nicht unter den 
Begriff "Verschleiß" (§ 4 Abs. 3 zweiter Satz). 

Soweit der Verkauf von Tabakerzeugnissen in 
Gaststätten sich in dem im Abs.1 abgesteckten 

Rahmen bewegt, ist dieser Handel mit Monopol­
gegenständen von Gesetzes wegen erlaubt; wird 
dieser Rahmen überschritten, dann liegt ein ver­
botener Handel, mit, Monopolgegenständen vor 
(§ 8 Abs. 1). 

Zuwiderhandlungen gegen Abs. 2 werden nach 
§ 38 Abs. 1 als Finanzordnungswidrigkeiten ge­
ahndet. 

Zu § 38: 

Die im Abs. 1 erwähnten §§ 44 bis 46 des 
Finanzstrafgesetzes sehen die Ahndung vorsätz­
licher und fahrlässiger Eingriffe in Monopolrechte 
sowie der Monopolhehlerei vor. § 44 Abs. 1 lit. b 
FinStrG., der unter anderem die Verletzung der 
in den Tabakmonopolvorschriften enthaltenen 
Verbote der Veräußerung von Monopolgegen­
ständen behandelt, sieht eine Ausnahme für den 
Verkauf der von der Tabakmonopolverwaltung 
vertriebenen Erzeugnisse durch andere als be­
fugte Verschleiß er vor; ein solcher unbefugter 
Verkauf soll als Finanzordnungswidrigkeit ge­
ahndet werden. Nach § 48 FinStrG., der die Ahn­
dung von Finanzordnungswidrigkeiten behandelt, 
kommt bei Zuwiderhandlungen gegen Monopol­
vorschriftenals Täter in der Regel nur der 
"Monopolpflichtige" in Betracht (siehe § 48 
Abs. 1 lit. d FinStrG.).' Der Begriff "Monopol­
pflichtiger" ist fur den Bereich des Tabakmono­
pols nicht definiert und kommt auch im vor­
liegenden Gesetzentwurf nicht vor. Mit Rück­
sicht darauf bestünde keine sichere Gewähr dafür, 
daß bestimmte Zuwiderhandlungen gegen § 8 und 
die Zuwiderhandlungen gegen die §§ 19, 20 
und 37 Abs. 2 des Gesetzentwurfes nach § 48 
FinStrG. geahndet werden können. Solche Zu­
widerhandlungen werden deshalb ausdrücklich 
als Finanzordnungswidrigkeiten unter Straf­
sanktion gestellt. Der vorgesehene Strafsatz ent­
spricht dem des § 48 Abs. 2 erster Halbsatz 
FinStrG. 

Der im Abs. 2 erwähnte § 17 Abs. 4 FinStrG., 
eine Bestimmung über den Verfall, versteht unter 
dem Begriff "Monopolgegenstände" Branntwein, 
Salz, Tabak und Tabakwaren. Auf diese Begriffs­
bestimmung wird im §, 44 Abs. 1 lit. c (betrifft 
vorsätzliche Eingriffe in Monopolrechte durch 
verbotswidrige Ein-, Aus- oder Durchfuhr von 
Monopolgegenständen) und im § 46 Abs. 1 
FinStrG. (betrifft Hehlerei mit Monopolgegen­
ständen) ausdrücklich Bezug genommen. Der Be­
griff "Tabakwaren" findet sich auch im § 44 
Abs. 2 lit. c FinStrG. Da es zweifelhaft erscheinen 
könnte, ob die im § 1 Abs. 1 lit. a angeführten 
Tabakabfälle "Tabak" sind, die Tabakersatzmittel 
(§ 1 Abs. 1 lit. c) keinen Tabak darstellen und 
der vorliegende Gesetzentwurf nicht den Begriff 
"Tabakwaren", sondern den Begriff "Tabak­
erzeugnisse" verwendet (§ 1 Abs. 2), erweist sich 
eine Bestimmung als notwendig, die zum Aus-
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druck bringt, daß alle im § 1 Abs. 1 aufgezählten 
Monopolgegenstände auch Monopolgegenstände 
1m Sinne der erwähnten Bestimmungen des 
Finanzstrafgesetzes sind. 

Zu § 39: 

Die hier angeführten monopolbehördlichen 
Verkaufsbewilligungen wurden vom Bundes­
ministerium für Finanzen auf Grund des § 13 
des Bundesgesetzes über das Tabakmonopol, 
BGBL Nr. 186/1949, erteilt. 

Zu § 40: 

Die Übergangsbestimmungen der Abs. 1 und 2 
sollen gewährleisten, daß ab dem Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der allgemeinen Vertrags­
bedingungen je nach der Art des Tabakverschleiß­
geschäftes zwischen der Austria Tabakwerke AG. 
vorm. österreichische Tabakregie und jedem 
einzelnen Tabakverschleißer die gleichen vertrag­
lichen Bindungen bestehen. 

Nach den geltenden Bestellungsverträgen, die 
früher auch als Bestellungsprotokolle bezeichnet 
wurden, ist ein großer Teil der nach § 42 aufzu­
hebenden Monopolvorschriften Bestandteil dieser 
Verträge, dies gilt insbesondere für die Verleger­
vorschrift, die Trafikantenvorschrift und die Vor­
schrift für Spezialitäten verschleiß er (siehe § 42 
Z. 2 lit. b). Im Abs. 3 wird deshalb Vorsorge ge­
troffen, daß der im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Tabakmonopolgesetzes 1967 geltende Ver­
tragsinhalt durch die Aufhebung der bezeichneten 
Vorschriften unberührt bleibt, bis die nach § 16 
zu vereinbarenden allgemeinen Vertragsbedingun­
gen veröffentlicht sind. Diese Übergangsbestim-

mung kann demnach nur dann praktische Be­
deutung erlangen, wenn die allgemeinen Ver­
tragsbedingungen erst später als das Tabak­
monopolgesetz 1967 Geltung erlangen sollten. 

Zu § 41: 

Diese übergangsbestimmung schafft die Mög­
lichkeit, daß die bisherigen, in den Erläuterungen 
zu §§ 28 bis 31 erwähnten Besetzungsbeiräte so­
gleich nach dem Inkrafttreten des Tabakm,onopol­
gesetzes 1957 als BesetzungskommiS'sionen tätig 
werden. Die Zusammensetzung der Besetzungs­
kommissionen entspricht der der bisherigen Be­
setzungsbeiräte. 

Zu § 42: 

Die Aufhebung der angeführten Rechtsvor­
schriften, soweit diese noch in Geltung stehen, 
ist erforderlich, weil das Tabakmonopolgesetz 
1967 an ihre Stelle treten soll. Auf die diesbezüg­
lichen Ausführungen im allgemeinen Teil der 
Erläuternden Bemerkungen wird hingewiesen. 

Durch die Aufhebung des Bundesgesetzes über 
das Tabakmonopol, BGBl. Nr. 186/1949, scheiden 
auch die dazu erlassenen Verordnungen aus dem 
Rechtsbestand aus (Verordnung BGBl. Nr. 1271 
1964, betreffend ein Durchfuhrverbot für Tabak­
waren, und Kundmachung BGBl. Nr. 147/1964, 
betreffend Tabakersatzmittel). 

Zu § 43: 

Das Gesetz soll erst am 1. Jänner 1968 in Kraft 
treten, damit genügend Zeit für die Vereinbarung 
der im § 16 vorgesehenen allgemeinen Vertrags­
bedingungen verbleibt. . 
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